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zivilen Behörden geeignet seien, weiteren unerfreulichen Pressevorkommnis
sen einen Riegel zu schieben.

Dieses Gespräch hinterlässt den Eindruck, dass die deutschen Regierungs
kreise eine Intervention von neutraler Seite zugunsten des Friedens nicht 
ungern gesehen hätten und dass es H/e/r[rn] \[on] B[ibra] gelockt hätte, von 
Bern aus eine derartige Aktion in die Wege zu setzen. Aber man gibt sich wohl 
Rechenschaft darüber, dass alle Bedingungen für ein solches Eingreifen fehlen. 
Dagegen versucht man von Berlin aus, auf wirtschaftlichem wie auf propa
gandistischem Gebiet auf die neutralen Staaten einzuwirken, sei es nun, um 
sich in dieser Hinsicht gewisse Ausfalltore zu erhalten, sei es, um gegebenen
falls Grund zu einer Einmischung zu bekommen1.

1. Cf. le rapport du 16 octobre 1939 de A . Schwengeler, de la Section de renseignements de 
1’E tat-M ajor Général de l ’Armée, sur son entretien avec Feldscher à p ropos des déclarations 
de von Bibra (E 27/9912).

184
E 1004.1 1/390

C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 13 octobre 19391

1937. Wirtschaftsverhandlungen mit Deutschland

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 10. Oktober 1939

Das Volkswirtschaftsdepartement berichtet folgendes:
«Über den Stand der am 4 . September aufgenommenen und auf Grund 

der mit Antrag vom 9. September durch den Bundesrat genehmigten Instruk
tionen2 seither fortgeführten Verhandlungen beehren wir uns, folgenden 
Bericht zu erstatten :

Die vorsichtige Abtastung der Positionen durch die schweizerische Delega
tion hat bald ergeben, dass ein künftiger Abschluss der Besprechungen von der 
Regelung zweier Kardinalfragen abhängt. Einmal die möglichst rasche Abtra
gung der deutschen Verschuldung auf dem Warenkonto und auf dem Transfer
fonds, die gegenwärtig mit insgesamt rund 80 Millionen Franken zu veran
schlagen ist und zum zweiten die Erfüllung des deutschen Wunsches nach 
freierer Warenwahl, soweit dies mit der schweizerischen Versorgungslage und

1. Etaient absents: G. M otta, M . Pilet-Golaz.
2. N on reproduites; cf, N ° 159.
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den Schwierigkeiten der R ohstoffbeschaffung sowie m it den Pflichten der 
N eutralität in Ü bereinstim m ung zu bringen ist. H insichtlich der A btragung des 
Schuldsaldos standen die beiden Delegationen vorerst au f einem diam etral ent
gegengesetzten S tandpunkt. Die deutsche Seite, die natürlich  in A nbetracht der 
gegenwärtigen Lage ihre Interessen auf eine m öglichst weitgehende Versorgung 
m it lebenswichtigen G ütern konzentriert, brachte dem schweizerischen Begeh
ren auf massive Tilgung wenig Verständnis entgegen, sondern stellte vielmehr 
die These auf, dass eine W eiterbelieferung der Schweiz mit deutschen W aren 
nur zu verantw orten sei, wenn der Gegenwert wiederum zum Bezug von W aren 
schweizerischen U rsprungs weit m öglich zur Verfügung gestellt wird, wobei die 
Interessen der Finanzgläubiger und des Reiseverkehrs eine angemessene 
Berücksichtigung finden sollen. G estützt au f diese These verlangte die deutsche 
Delegation, es sei entweder vom Bund oder privater Seite (Banken, Versiche
rungsunternehm ungen) ein so hoher Betrag in den V errechnungsapparat einzu- 
schiessen, dass die rückständigen schweizerischen G läubigeransprüche au f ein
mal befriedigt werden können. D am it würden die gegenwärtig bestehenden 
W artefristen aus der W elt geschaffen und die künftigen Geschäfte könnten 
hinsichtlich der Zahlungsseite Zug um Zug erfolgen. Die deutsche Delegation 
ermangelte nicht beizufügen, dass die Schweiz durch die E rfüllung dieses V or
schlages absolut kein Risiko laufe, eine Ansicht, welche von der schweizeri
schen Delegation aus guten G ründen keineswegs geteilt wurde.

Nach langwierigen und hartnäckigen V erhandlungen gelang es endlich, die 
deutsche Delegation zu überzeugen, dass weder der Bund noch private Geld
geber bereit sind, die erforderliche Summe vorzuschiessen. Dagegen wurde der 
deutschen Delegation zur Beseitigung der Schwierigkeiten, die unzw eifelhaft 
in den langen W artefristen liegen und die in der gegenwärtigen Lage au f die 
schweizerische E xportfreudigkeit einen ausserordentlich hem m enden Einfluss 
ausüben, der Vorschlag gem acht, die bereits bestehende M öglichkeit der 
Bevorschussung der an die Deutsche Verrechnungskasse einbezahlten G u tha
ben schweizerischer Exporteure gegenüber ihren deutschen A bnehm ern durch 
die D arlehenskasse der Schweizerischen Eidgenossenschaft in grosszügiger und 
wirksam er Weise auszubauen. Die zuständigen O rgane der Darlehenskasse 
haben sich bereit erklärt, eine Bevorschussungsaktion im vorgesehenen 
Um fange auszuführen unter der Voraussetzung, dass sie vom Bundesrat einen 
entsprechenden A uftrag  erhält. Dabei ist in Aussicht genom m en, die besteh
ende Belehnungslimite der C learingforderungen von 60 au f 90%  heraufzuset
zen zu einem Zinsfuss von m axim al 1 °7o über dem offiziellen D iskontsatz der 
N ationalbank, was gegenwärtig 2 l/2°!o statt 3%  ausm acht. Die insgesam t aus
zuschüttende D arlehenssum m e wurde grundsätzlich nicht fixiert; es m üssen 
jedoch höchstens 50-60 M illionen Fr. in Anspruch genom m en werden, die auch 
fortlaufend für neue Bevorschussungen zur Verfügung stehen, da die früher 
gewährten Darlehen zur Rückzahlung gelangen nach M assgabe der chronologi
schen Befriedigung der schweizerischen Forderungen aus den M itteln des Sam 
m elkontos der Deutschen Verrechnungskasse bei der Schweizerischen N atio 
nalbank. Eine weitere E rleichterung der D arlehensaktion ist darin  zu erblicken, 
dass die Bonität des schweizerischen Schuldners nicht geprüft wird.

Dieses grosszügige A ngebot wurde der deutschen Delegation unterbreitet
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unter der Voraussetzung, dass an den Schweiz. Tilgungsvorschlägen nichts ab
geändert werde. Es gelang letzten Endes, diesem Stankpunkt grundsätzlich 
zum Durchbruch zu verhelfen

[ . . . ] 3
Gestützt auf obige Ausführungen wird antragsgemäss

beschlossen:

Von vorstehendem Verhandlungsbericht wird in zustimmendem Sinne 
Kenntnis genommen und die schweizerische Delegation ermächtigt, die Bespre
chungen auf der skizzierten Grundlage zum Abschluss zu bringen.

3. Suivent les propositions techniques des deux délégations.
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Le Chef du Département de l’Economie publique, H. Obrecht, 
au Ministre de Suisse à Paris, W. Stucki

Copie
L Bern, 16. Oktober 1939

Durch unser Schreiben vom 13. Juli 19391 ist der französischen Regierung 
via Gesandtschaft Paris notifiziert worden, dass der Bundesrat für den Fall 
eines Kriegsausbruches ein Kontrollsystem für importierte Waren einzuführen 
gedenke, das er selbst organisiert und für das er die volle Verantwortlichkeit zu 
übernehmen beabsichtige.

Diese Organisation ist inzwischen an die Hand genommen worden und ist 
heute so weit gefördert, dass sie der Vollendung entgegengeht2. Das Kontroll
system unterliegt der Handelsabteilung und wird durch diese über die Sektion 
für Ein- und Ausfuhr ausgeübt. Für die verschiedenen Warenkategorien 
werden Syndikate gegründet -  für die meisten ist die Gründung schon 
erfolgt -  welche u.a. gegenüber den einzelnen Importfirmen die Kontrolle zu 
übernehmen haben.

Die obengenannte Notifikation ist gleichzeitig auch gegenüber England 
erfo lg t3. Weder von der einen noch von der ändern Seite ist uns eine Stellung
nahme zur Kenntnis gebracht worden. Wir waren der Auffassung, es sei nicht 
an uns, die Regierungen Frankreichs und Englands zu befragen, ob ihnen die

1. N on reproduite.
2. Cf. N ° 102.
3. Cf. E 7110 1967/32/821 Grossbritannien.
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